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Die.,-._.> J,t:rA~r"~~~~i~d~ Grench~n tmterbrei tet dem Regierungsrat 

de~ -T~i-lz-onenplan "Efchhol~:.Garribuchi ,..- und_ den· speziellen·· 

·. · Be~~ü,;n~s"fllan "FamÜiengär'teh Gai'tibu~hi" · iUr 'Geriehini~~· 7' 

:f'li-i:/·-derii• Te ilz·onenplan. "Eichll.olz.-Garnbuchi11 wirq._ ;,P:aq)}e biet 
.>_~ '"d-er·:be:reits ... ··.be-st.ehenden Schulanlage _ 'JEichh?.~~-~' ;::pg.,qh~_ri:ig~-+~h 

der Grünzone zugewiesen (Teilgebiet B). Im Teilgebiet A wird 
die Parzelle des Kindergartens von der W 2 in die Grünzone ·;,-. 

umgezont. Im Bereich der --~~~~~X::t.:.~1Jamiliengärten (Abschnitt C) 
wird die Parzelle 1780 sowie ein Teil von GB 1755 neu der 
Grüilzoh'e · z:ugewiesen-:a'' Ueber ··diese_!ß:·-:Gehiet liegt mit .. ·s..epar..atevr 

Plßh:: der speziielle. Bebauungsplan "FC1:!lliliengärten G?r.:qb-uol:li" 
vo_r ~ -Di.eser -,Plan enthält_ -im Detq,,t;:~.; 'Q;J~ --~ür Famili~:qgäpt~I}. vorge
sehene Fläche, die Grünflächen, die Fläch,en für _qeme~n::s-qh~fts
anlagen und Kinderspielplatz sowie die Parkplätze, Fahrwege 
und· ·Baul-'irfien ~::<zug~hö:i'ige-- speziel1e·r Bauvorschri:fte:nr: regJ.iel1 • -. 

· -die-:<ID-inz'eiLheiten'- ·:rur-ctfie Erstelll.ti-rg: illid Behutzung• der_:,:: •· 
Schrebergartenanlage. Beide Pläne sind aus planerischer 
s.tcht '-z~eckmäs~ig~' -'- - · - - -- -··--- --

• ·~._ •.. :· • i ' 
........ 
·J ...... :;· ... : . : ·.··. 

Die öffentliche Auflage erfolgte in der Zeit vom 3. März bis 
·2. -April :197-7. -Gegen belde Pläne:· wurd.e'n ., 1Z't'v'e i ·'ß;in~prac.hen 
eingereicht, die vom Gemeünd'e:t•at·•E:uir-':7. -Juni 19-77 ·ahgelehnt 
wurden. Gleichzeitig genehmigte der Gemeinderat den vorliegenden 
Plan. Zwei gegen diesen Beschluss erhohene Beschwerden wurden 
von der Gemeindeversammlung abgewiesen. Ein Weiterzug erfolgt 
nicht. 

Formell wurde da~ -Verfahren .ri~h.~i~·: d.~:r~hgefUh-~t. ·- -

Materi-ell; :silicf ':fö:lg~hd€r Bemerkungen· aii.Zubringen: 

:; .. 

' ~-

1. D~~ \ ein~e:.zonte Gebiet ist nicht im bisherigen generellen 

· .. :,· . ':· 
.... ~ ~ .:. -~:~~.!. .: · .. ~· .... ·. ·. 
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Kanalisationsprojekt (GKP) enthalten. Eine GKP-Revision ist 

im Gange. Die Gemeinde wird verhalten, in der GKP-Neuplanung 

das Entwässerungskonzept Eichholz-Garnbuchi aufzuzeigen. 

2. Da es sich im Abschnitt C um eine vorgesehene Familien

gärten-Anlage handelt, fallen nur aus der Gemeinschaftsan

lag?., q:J,e .in der nordwe~rtlichen Ecke de.s .Areals plaziert 

i~~i~t~~.~;~~~~~~i~::~~~~~h:t~~t;~~~€-~:~~ttltt;~~: 
Sollte das Heteorwässer-deS'-Pa:d{platzes via Sammelleitung· 

in eineT.!;. Ba.ch abgeführt; werden,. 'so ist eine spez.ielle Ein..,. 
leitUrigsbewilligung :des:·~.Ämtes für· Wasserwirtschaft er.fdfdeii±'clf 

.:· . 
..... 

Es wird __ ... .-_;;· ',,-_ ::·.: .::.·.( 

' t ';. · ·.beschlössen: 
~ . · . 

. ..... ;-, 

1. Der T~il~onenp:Lp.n "Eichholz-Garnbuchi!', ·der· spez±elle Be--

. · baüungsplaJ:A 11 Familiepgärten ,Garnbuchi" und die zugel1örigen · · ·· 

. spezi~ll~rJ.··.I?.~uvorschrift;E;m der -Einwohnergemelnde Gieric'Ben 
werc1en ,.gen~bluigt ~ · · · - ··. r r_. ;', 

2. · :b.ie G~m~i:pde Grenchen wird yerhalten; ;das Ehtwäs.Serurigs- .,.· .. 

·· konzept. Eichholz-GaJ:"nbuch:i_: in. d~;ir GKP-Revision ·aufzuzeigen~ · · 
.. :·)?-,·. 

3. Der· Plan der ·provisorischen Schutzgebiete. ;ist an die ·nl'it · _;~ ;, 

diesem Beschluss genehmigte Bauzonengrenze anzupasseno 
T.; ... i. i <·. 

L~. Bestehende Pläne verlieren ihre ·R~chtskraft:;sowei t sie ml.t 
Q,em · _vorstehenden. in . Wid?rsprl?-ch stehen~ · r-· ·' · ·: · · ,_:. 

... '_:·-,_--·:: ~-;·· ... 

GenehmigungsgebUhr·~ Fr., 30.0w-

Publikationslcosten~ Fr.. 18 .• --

'·· - Fr. 318 • ...:-

::. ' ~-

. ,··.·. . J~: 

.... \·· ··.,: 
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Bau-Departement (2) HS 
Hochbauamt (2) 
Tiefbauamt (2) 
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Amt für l'lasserwirtschaft (2), mit Kartenausschnitt BMR 
Rechtsdienst des Bau-Departementes 
Amt f-ttr,,~EJ:1umplanung (3), mit Ak)Sf&P iin'AJ@l:w';ie:""r::"gen. Plan 
Kreisbauamt I, 4500 Solottlurn, mit _j_e 1 gen._Plan 
Amtschreiberei Lebern, Filiale Grenchen-Bettlach, 2540 Grenche:n;, 

~it je 1 gen. Plan 
Finanzverwaltung (2) 
Sekretariat der Katasterachatzung (2), mit je 1 gen. Plan 
Ammannamt der EG, 2540 Grenchen 
Bauvervval tung der EG, 2540 Grenchen, mit je 6 gen. Plänen 
Stadtplanungsamt, 2540 Grenchen 

ilintsb~att Publikation: 

Der Teilzonenplan 11 Eichholz-Garnbuchi", der spezielle Be
bauungsplan 11 Familiengärten Garnbuchi 11 und die zugehörigen 
speziellen Bauvopschriften der Einwohnergemeinde Grenchen 
werden genehmigt. 

\ 
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. . . . 
~- Spezielle Bauvorschriften und Bedingungen zum speziellen BebaGungs

plan Familie~gärten Garnbuch{ 

en 
mm-

( 

für 
rlage 
r 
rlagi 

Gestützt auf die Bauordnung der.Gemeinde Grenchen vom 15.9.1967 
werden fo~gende Vorschriften fO~ das in d~n. speziellen Bebauungs
plan einbezogene Gebiet erlassen: 

1 Geltungsbereich 

1.1 Die Vorschriften gelten für das Gebiet~ das im Bebauungsplan 
(Mst. 1 : 1000) mit gestrichelter (----) Linie umrandet ist. 
Es umfasst die Grundstücke GB Nrn. 1780 und 1755 (beide teil· 
weise). 

Das Areal~ das sich laut Zonenplan der Stadt Grenchen vom 
5. 7.. 63 in. der 3. Etappe ( Landwirtschaftszone) be:fi ndet, wird 
gleichzeitig mit diesem Plan. in die·Grqnzone u~gezont. 

1.2· Sowe~t ~ie Vorschriften keine anderen·Regelungsn ent~eiten, 
· fiMdet die Sauordnung (BOl der Einwohrie~gemeinde Granehen 

Anwendung, · 

2 Nutzungsbereiche und Nutzunzsvorschriften 

2.1 Das gesamte Areal wird gem§ss dem spez. Bebeuungaplan.grund· 
sätzlich 'in folgsnde 3 Bareiche .untert~ilt~ die .verschieden 
genutzt werden. 

3 

3.1 

Bereich: Nutzung: 

Familienga~tenbereich Nur für Familiengärten 

Gemeinschaftsbereich Reserviert 'für Bauten der Ge-
'.. meinschaft~ wie z.S. Depot, 

Gemeinschaftsräume~ WC, Tele
phon, usw., Kinderspielplatz, 
Grünflächen, 1 G gem. 80 

(s. ·Plan) 

Parkplatzbereich Reserviert für Parkplätze 
für Autos ·und Mofas,; .'re.sp. 
Velos · 

Farbe~ 

orange 

g·raw/ 
.gelb 

Die Lage und Grösse dieser 3 Bereiche sind im spez. Bebauungs
plan enthalten. Ihre Nutzung hat sich nach der oben aufgeführ
ten Art zu richten. Sie bildet einen integrierend~n Bestand
teil des spez. Bebauungsplanes. 

Bauvorsohi'-iften 

Im Familiengartenbereich (orange) ist auf jeder Familienger
tenparzelle der Bau eines Familien~artenh§usch~ns gestattet. 

3.11 Der Abstand der Häuschen von der Grenze darf 1 m nicht unter~· 
schreiten; es sei denn·die Häuschen werden z~sammengebaut. 
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3.12 Grösse 
.Die höchst zu 1 ä s s i g.e n Masse der Gartenhäußchen betragen: 

Länge 5.00 m ~ inkl. o·achvorsprung Breite 4.00 m 
.. Traufhöbe 2.60 m ~ ab gewachsenem Terrain · Gibe'lhöhe 3.00 m 

Wohnwagen oder Mobilheim· sind nicht gestattet. 

3.13 Dachformen 
Folgende Dachformen mit einem Oaohvorspr.ung· von max. 60 cm sind 

.. gestattet: 
- Pultdach (mit max. 20 % Steigung) 
- Flachdach 
- Satteldach 

( ':l.14 ;Material · 
·. ·Das Fundament darf bis höchstens 30 ·om über Boden betoniert wer~ 

( 

den. Alls· Arten von Sichtbeton oder Mauerwerk s1nd ·untersagt. 
Für die Bedachung sind Ziegel, fachgernäss verarbeitetes Blech, 
·o~chp~Rpe,· ~~lleternit oder vsrgleich~are_Kunststoffe zulässig. 

Die Verwendung v~n ~sthetisch sohle~ht wirkenden oder schlecht 
verarbeiteten Altstoffen ist nicht gestattet. 

3.15 Anbauten 
Jeglicher Anbau~ zum Beispiel Kleintierstallungsri,. Werkzeugkasten 
gedackte Lauben usw. ist untersagt. 

3.16 Farbgebun& . 
· .. ·Bauten 'Sollen sich in Proportion~ Oaohform, Bauart und farbiger 

Gestaltung in die Umgebung einfügen. 

Bauprojekte, di~ das Orts-~ Strassen- und Landschaftsbild verun• 
stalten oder beeinträchtigen. sind n1cht zu genehmigen. 

~.17 Gemüsegrube. 
Ein Aushub von 4 m3 ist gestattet (2x2xl m Tiefe) mit Zug~ng vom 

3.:: 

3. ~ 

4 . 

4.1 

4. 2 I 

5. 

5.1 

5.2 

s.:: 

e. 
6.1 

Haus, das heisst keine Aussent~eppe. 6 .2 

3.18 Abgrenzun~en und EinfriedungeQ . 
Die Höhe der Abschrankungsn ·innerhalb der Parzelle (Einfriedungen 
wie Lebhage, Zäune oder dergleichen) darf 1 m nicht Überschreiten 
und die Arealabgrenzung bis max. 2 m. 

3.2 Kehrichtbeseitigunß 

Für die ordnungsgernässe Beseitigung des Kehrichtee werden durch 
das Stadtbauamt Standorte für Container festgelegt. 

3.3· Versorgung und, Kanalisation : · 

3.3l.Arl-die Kaneli~atioM ~erden lediglich die B~uten im Gemeinschafts
bereich angeschlossen. Deselbst ist auch eine gemeinschaftliche 
~er~te~einigungss~ells zu installieren. 

6.3 . 
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.. 
';~·3. 32 

'::i~~-
In den Gartenhäuschen dürfen keine sanitären und elektrischen 
Installationen (Abläufe) für WC, Küche und.endere Zwecke erstellt 
werden. Diese Parzellen werden nicht an das Kanalisationsnetz 
angeschlossen . 

..... ·. 

. ·~~!.3.33 Für die Wasserentnahme zum Begisssen der Gärten wird eine An-

·' 

~ zahl gemeinsam zu benUtzende Entnahmestellen (Wasserh~hne) er-
.· stellt. DirektanschlOsse sind nicht gestattet. 

Verkehrsvorsohri~ten 

4.1 Im ganzen Areal ist das Fahren mit jeder Art von.Motorfahr
zeugen (Velos mit Hilfsmotor inbegriffen) verboten. Zugelassen 
sind jedoch Zu- und Abfuhren schwerer Lasten (Saumaterial, 
Mist~ Schutt). 

4.2 Das Abstellen der Motorfahrzeuge ist nur auf dsn dafOr herge
richteten Parkplätzen gestattet. 

S. Ordnungsvorschriften 

5.1 Weitergehende Ordnungsvorschriften für die Benützung der Fami
liengärten können jederzeit erlassen werden. Sie dürfen jedoch 
nicht im WidersprucM zum spez. Bebauungsplan und den hier for
mulierten speziellen Vorsoh~iften stehen. 

5.2 Derartige Ordnungsvorschriften (Reglemente~ Familiangarten~ 
ordnung usw.) bedü~fen der Genehmigung durch die zust~ndige 
Behörde. 

5.3 Tier~eltung ist auf dem ganzen Areal verboten. 

6. Schlussbestimmungen 

6.1 Für die Erteilung der Baubewilligung findet das Baugesuchs
verfahren gem§ss der Bauoidnung der Stadt Grenchen Anwendung. 
Oie Behandlungsgebühr beträgt Fr. 20.-- pro Gesuch. 

·· 6.2 Oiesen Vorschriften erwächst m~t der Genehmigung durch den 
Regierungsrat Rechtskraft. 

6.3 
• 

,., . 

Der spezielle Bebauungsplan (Situation Mst. 1 : 1000) bildet 
einen integrierenden Bestandteil dieser Vorschriften. 

._ ..... ·•··· 
;_. :'·':. 
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